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ZAHLEN UND FAKTEN:
Die konfessionellen Wochenzeitungen in Deutschland

Leserprofi l

Die 1,32 Millionen Leserinnen und Leser von Kirchenzeitungen sind eine spannende Zielgruppe, die 
sich in verschiedenen Merkmalen deutlich von der Leserschaft anderer Zeitungen abhebt. 
In Haushalten mit einem Netto-Einkommen ab € 2.000 werden Kirchen- oder Bistumszeitungen
öfter gelesen als in einkommensschwachen Haushalten.

Hohe Spendenbereitschaft

Aufgrund der christlichen, sozialen und weltoffenen Orientierung zeigt die Zielgruppe eine sehr hohe 
Spendenbereitschaft. 94 Prozent der Leserinnen und Leser spenden regelmäßig für gemeinnützige Zwecke.

Ihr Kaufverhalten

Das Kaufverhalten der Kirchenzeitungsleserinnen und -leser wird vor allem durch die Kriterien „Qualität“, „gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „Nachhaltigkeit“, das heißt Umwelt- und Sozialverträglichkeit geprägt. Im 
besonderen Interesse stehen Bücher und Literatur, Produkte und Dienstleistungen aus dem Gesundheitsbereich 
sowie Kulturangebote.

Ihr Reiseverhalten 

Das Thema Reise besitzt bei den Lesern einen hohen Stellenwert. Dabei liegen Städte- und Kulturreisen an 
erster Stelle.

Ihre Wohnsituation 

Mit 83 Prozent ist die Wohneigentumsquote unter den Kirchenzeitungsleserinnen und -lesern extrem hoch: 
70 Prozent wohnen im eigenen Haus, 13 Prozent in einer Eigentumswohnung. Im Vergleich dazu liegt der 
Bundesdurchschnitt lediglich bei 52 Prozent.

Quelle: Leserstudie-Repräsentativbefragung in Deutschland durch teleResearch GmbH, Ludwigshafen, 
im Auftrag der KONPRESS-Medien eG, 2017

Die konfessionellen Wochenzeitungen in Deutschland
Über 19 Millionen Deutsche kennen mindestens einen 
konfessionellen Zeitschriften- oder Magazintitel

 Fast jeder dritte Bundesbürger ab 14 Jahren kennt die Kirchen- 
 oder Bistumszeitungen 

Laut Befragung verzeichnen die Kirchenzeitungen, die sich 
in der KONPRESS-Medien eG zusammengeschlossen haben, 
regelmäßig durchschnittlich 3,1 Millionen Leser

Eine Kirchenzeitung wird durchschnittlich von 3,7 Personen 
 gelesen

 Vier von zehn Bundesbürgern über 60 sind Leser der Kirchen- 
 oder Bistumszeitungen

In Haushalten mit einem Netto-Einkommen ab € 3.500 
werden Kirchen- oder Bistumszeitungen öfter gelesen als von 
einkommensschwachen Haushalten

Bei den Lesern der Kirchen-und Bistumszeitungen ist 
 der Anteil der höher Gebildeten im Vergleich zur Gesamt-
 bevölkerung ausgeprägter

Bekanntheitsniveau der Kirchen- oder Bistumszeitungen ist in 
Bayern am höchsten: 50%. Gefolgt von Baden-Württemberg mit
guten 40%. Jeder fünfte Bayer oder Baden-Württemberger ist 
Leser einer konfessionellen Wochenzeitung, im Bundesdurchschnitt 
liegt die Bekanntheit bei jedem siebten Bundesbürger

48% der Leser leben in einem 2-Personen Haushalt, das sind 
1,5 Millionen Leser

28% der Leser (das sind rund 235.200 Leser) sind in ihrer 
Kirchengemeinde engagiert, von den zahlenden Intensivlesern 
sind es sogar 39%

Regelmäßiger Kirchgang: bundesweit: 12 Prozent; 
Leser der konfessionellen Wochenzeitungen: 40 Prozent, 
zahlende Intensivleser: 59 Prozent

Quelle: Echolot, Die Reichweiten-Studie der konfessionellen Printmedien in der digitalen Gesellschaft
Ergebniss der Repräsentativbefragung in Deutschland durch TNS Emnid im Auftrag der KONPRESS-Medien eG

Das Passauer Bistumsblatt vereint mit dem Altöttinger Liebfrauenboten ist der IVW angeschlossen und ist 
Mitglied der Konpress-Medien e. G.
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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR ANZEIGENKUNDEN

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Anzeigenkunden des „Passauer Bistumsblattes vereint mit dem Altöttinger Lieb-
frauenboten“ (nachfolgend auch kurz „Kirchenzeitung“ genannt), sofern im Einzelfall keine anderweitige Regelung verein-
bart wird. Anderslautende Geschäftsbedingungen des Anzeigenkunden finden keine Anwendung. 

1. Die Kirchenzeitung übernimmt für den Anzeigenkunden die Veröffentlichung von kundenseitig vorgegebenen Anzeigen/
Texten. 

Die Anzeigen sind grundsätzlich schriftlich bzw. per E-Mail aufzugeben. Die telefonische Annahme von Anzeigen ist nur 
in dringenden Fällen möglich. Für telefonisch aufgegebene Anzeigen und/oder telefonisch veranlasste Änderungen wird 
keine Gewährleistung übernommen. 

Der Kirchenzeitung obliegt die freie Entscheidung über die Annahme von Aufträgen. Es gibt keinen Anspruch des Anzei-
genkunden für die Platzierung von bestimmten Anzeigen in bestimmten Ausgaben, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder 
an bestimmten Stellen. Der Anzeigenkunde hat keinen Anspruch darauf, dass seine Mitbewerber ausgeschlossen werden.

Die Kirchenzeitung behält sich eine textliche Änderung oder eine nachträgliche Ablehnung von Aufträgen für den Fall vor, 
dass Anzeigen/Texte nach Form, Inhalt oder Herkunft den gesetzlichen Bestimmungen widersprechen oder den Grundsät-
zen der katholischen Kirche zuwiderlaufen. Dieser Vorbehalt gilt ausdrücklich auch für Aufträge, die bereits angenommen 
wurden. 

Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch übersandt. Sendet der Anzeigenkunde den ihm übermittelten Probe-
abzug nicht rechtzeitig zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als vorbehaltslos erteilt. 

2. Der Anzeigenpreis bestimmt sich nach der tatsächlichen Abdruckhöhe. Dabei ist die am Erscheinungstag gültige Preisliste 
zugrunde zu legen. Die in der Preisliste bezeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb eines Jahres erscheinenden 
Anzeigen des jeweiligen Anzeigenkunden gewährt. Die Jahresfrist beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige.

Mit der Rechnung erhält der Anzeigenkunde keinen Anzeigenausschnitt. Ein vollständiges Belegexemplar wird per E-Mail 
nach der Veröffentlichung versendet. 

Die Rechnung ist binnen einer Frist von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Auch bei Voraus- 
oder Barzahlungen wird kein Skonto gewährt. 

3. Die Kirchenzeitung haftet für die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeige. Ein ganz oder teilweise unleser-
licher, unrichtiger oder unvollständiger Abdruck der Anzeige stellt nur dann einen rechtlich relevanten Mangel dar, wenn 
dadurch der Zweck der Anzeige erheblich beeinträchtigt wird. 

Soweit ein Mangel auf fehlerhafte Daten oder Unterlagen, unleserlich geschriebene Manuskripte oder sonstige Angaben 
des Anzeigenkunden zurückzuführen ist, haftet die Kirchenzeitung nicht. 

Die Kirchenzeitung haftet auch nicht für Mängel und Terminüberschreitungen, die auf höhere Gewalt, Naturkatastrophen, 
Streiks und Aussperrungen, Stromausfall oder sonstige nicht verschuldete Betriebsstörungen bei sich oder der ausführen-
den Druckerei sowie der ausliefernden Spedition beruhen. 

Im Übrigen ist der Schadensersatz begrenzt auf die Hälfte des Auftragswerts der betroffenen Anzeige. Weitere Schadens-
ersatzansprüche des Anzeigenkunden sind ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für mittelbare Schäden und Folgeschä-
den. Folgeschäden in diesem Sinne sind zum Beispiel entgangener Gewinn oder Nachteile in Reichweitenanalysen. 

Etwaige Mängel sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum gegenüber der Kirchenzeitung schriftlich oder per 
E-Mail anzuzeigen; andernfalls erlöschen eventuelle Gewährleistungsansprüche des Anzeigenkunden.

Dem Auftragskunden steht bei Vorliegen eines Mangels nur ein Minderungsrecht zu. Ein Recht auf Nachbesserung (Nach-
druck) oder Rücktritt ist ausgeschlossen. Ein Mangel ist durch ein Fachgutachten zu belegen; dessen Kosten werden vom 
Schadensverantwortlichen getragen.

4. Erfüllungsort ist Passau. Als Gerichtsstand wird – soweit gesetzlich zulässig – Passau vereinbart.


